
weiterhin ausüben kann1κ3, sind die Verlage nach US-amerikanischem und briti-
schem Recht in der δage, mit den ihnen übertragenen Rechten selbstständig und
uneingeschränkt zu „wirtschaften“1κ4. σach dem kollisionrechtlichen Grundprin-
zip der lex loci protectionis1κ5 gilt dies zwar zunächst nur für die angloamerikani-
schen Territorien. Vom ökonomischen Standpunkt aus wird die εarktstellung der
britischen und US-amerikanischen Copyrightindustrie jedoch auch auf internatio-
naler Ebene gestärkt1κ6. Im Bereich der εusikrechteverwertung zeigt sich dies
insbesondere bei den mechanischen Vervielfältigungsrechten angloamerikanischer
Urheber, die sich in aller Regel gänzlich bei den Verlagen befinden1κι. Über diese
Rechte können die Verlage auch in den kontinentaleuropäischen Territorien freier
disponieren als die dortigen εusikverlage mit kontinentaleuropäischem Reper-
toire1κκμ So haben die US-amerikanischen und britischen εusikverlage zur unge-
hinderten Verwaltung ihrer angloamerikanischen Vervielfältigungsrechte ein in-
ternationales, oft konzerninternes Subverlagssystem aufgebaut, über welches sie,
wie noch im Einzelnen zu sehen sein wird1κλ, unter Umgehung des σetzes der
Gegenseitigkeitsverträge der Verwertungsgesellschaften weiterhin die maßgeb-
liche Kontrolle über diese Rechte behalten.

Die kollektive Rechtewahrnehmung im Vergleich

σeben dem materiellen Urheberrecht bestehen auch bei der kollektiven Wahrneh-
mung der εusikurheberrechte maßgebliche Unterschiede im US-amerikanischen,
britischen sowie kontinentaleuropäischen Raum.

Wiederum beschränken sich die folgenden rechtsvergleichenden Ausführungen
in erster δinie auf diejenigen wahrnehmungsrechtlichen Aspekte, die für die un-
terschiedliche Praxis der εusikrechteverwaltung in den verschiedenen Rechtssys-
temen und damit auch für die abweichende τnline-δizenzierungspraxis von Be-
deutung sind. Zunächst wird hierzu das System der kollektiven εusikrechtewahr-
nehmung in den USA (unten I.), darauf folgend die δandschaft der Verwertungs-
gesellschaften in Großbritannien und Irland erläutert (unten II.), bevor die dort

C.

1κ3 Vgl. dazu Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 241, 531. Vgl. dazu auch Be-
gründung des Regierungsentwurfs zum Urheberrechtsgesetz, BT-Drs. IV 2ιί, S. 2λ (UFI-
TA Bd. 45 (1λ65), S. 242, 25ι f.).

1κ4 Vgl. Goldmann, S. 343ν Choi, a.a.τ.
1κ5 Unter dem Recht des Schutzlandes ist das Recht des Staates zu verstehen, für dessen Gebiet

Urheberrechtsschutz in Anspruch genommen wirdν vgl. hierzu oben § 3. C. II.
1κ6 Vgl. Haedicke, a.a.τ.ν Goldmann, S. 26.
1κι Vgl. dazu eingehend unten § 1ί. D. II. u. III.
1κκ Vgl. Goldmann, S. 343.
1κλ Vgl. dazu eingehend unten § 1ί. D.
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gefundenen Ergebnisse zum System der kontinentaleuropäischen Verwertungsge-
sellschaften in Beziehung gesetzt werden (unten III.).

Grundlagen der kollektiven εusikrechtewahrnehmung in den USA

Allgemeines

In den USA existieren drei große Verwertungsgesellschaften im εusikbereich. Die
älteste ist die ASCAP1λί, die wie die BεI1λ1 einen εarktanteil von ca. 4λ % in den
USA innehat1λ2. Die restlichen 2 % der Autoren und Verleger sind εitglied bei der
wirtschaftlich weit weniger bedeutenden Verwertungsgesellschaft SESAC1λ3. Seit
jeher nehmen die drei genannten Gesellschaften entsprechend ihrer Bezeichnung
als Performing Rights Societies lediglich die performing rights, d.h. die Auffüh-
rungsrechte im weiteren Sinne, nicht jedoch die mechanischen Vervielfältigungs-
rechte kollektiv für ihre εitglieder wahr1λ4. Keine Verwertungsgesellschaft im ei-
gentlichen Sinne ist hingegen die Harry Fox Agency, Inc., ein Zweig des US-ame-
rikanischen εusikverlegerverbandes σεPA1λ5, die als Treuhandagentur für die
εusikverleger die Vergabe von δizenzen mechanischer Rechte lediglich vermit-
telt1λ6.

Die εitgliedschaft in einer Performing Rights Society schließt die Zugehörig-
keit in einer anderen aus1λι. Die USA sind damit derzeit weltweit das einzige δand,
in dem mehrere Verwertungsgesellschaften in direkter Konkurrenz um εusikver-
leger und Urheber stehen1λκ. Da demnach ein Urheber oder Verlag nicht mehreren
Verwertungsgesellschaften gleichzeitig angehören kann, überschneiden sich die
εusikrepertoires von ASCAP, BεI und SESAC nicht1λλ. Dies hat zur Folge, dass
im Außenverhältnis zu den εusiknutzern kein Wettbewerb entstehtμ Da die Ver-
werter in aller Regel nicht auf Teile des amerikanischen εusikrepertoires verzich-

I.

1.

1λί American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).
1λ1 Broadcast εusic, Inc. (BεI).
1λ2 Vgl. EU-Kommissions-Entscheidung Universal/BMG Music Publishing, S. 41.
1λ3 Vgl. Schlesinger, inμ Peeperkorn/van Rij/Lester/Faulder (Hrsg.), S. κ5.
1λ4 Eine Ausnahme besteht hierbei bei SESAC, die auch in gewissem Umfang mechanische

Rechte verwaltetν vgl. hierzu sogleich unten 2. c).
1λ5 σational εusic Publishing Association (σεPA).
1λ6 Vgl. Goldmann, S. 5ν zur Harry Fox Agency vgl. sogleich unten 2. d).
1λι Vgl. Kohn, on εusic δicensing, S. κι4.
1λκ Vgl. m&c, σr. 3κ vom 3ί.3.1λλ4, S. 11, 13.
1λλ Die εusikverlage umgehen diese Beschränkung in der Praxis dadurch, dass sie formal

getrennte Schwester- oder Tochtergesellschaften unterhalten, die den jeweils anderen Ver-
wertungsgesellschaften angehören. Damit sichern sich die Verleger in allen Fällen die Aus-
schüttung ihrer Verlagsanteileν die εusikrepertoires der drei Verwertungsgesellschaften
bleiben hierdurch gleichwohl getrennt. Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 423.
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ten wollen, sind sie bei einer Auswertung im US-Gebiet in der Praxis gezwungen,
sich stets parallel mit δizenzen von sämtlichen Gesellschaften einzudecken2ίί.

Anders als etwa im deutschen UrhWG statuiert, fehlt den US-amerikanischen
Verwertungsgesellschaften jede gesetzliche Anerkennung als Grundlage für ihre
Tätigkeit und damit jeder gesetzliche Auftrag zur kollektiven Wahrnehmung2ί1.
Auch finden sich im US-Recht keine spezialgesetzlichen Rahmenbestimmungen
zur Regulierung der Verwertungsgesellschaften2ί2. Jedoch sind die Performing
Rights Societies in den USA in vollem Umfang in den Anwendungsbereich des
Kartellrechts einbezogen. Die unbeschränkte Anwendung der Antitrust-Gesetze,
insbesondere des Sherman Act2ί3, führte in mehreren kartellrechtlichen consent
decrees2ί4 sowie in Präzedenzfällen mit der Verwerterindustrie seit den 1λ4ίer
Jahren bei den beiden2ί5 großen Performing Rights Societies ASCAP2ί6 und
BεI2ίι schrittweise zu richterrechtlich geprägten Rahmenbestimmungen für deren

2ίί Vgl. Goldmann, S. 11κ f.
2ί1 Vgl. Goldmann, S. 261.
2ί2 Sec. 114(d)(E)(ii) CA (1λι6) beinhaltet die einzige Erwähnung und Definition der Perfor-

ming Rights Societies im amerikanischen Urheberrecht als „an association or corporation
that licenses the public performance of nondramatic musical works on behalf of the copy-
right owner, such as the American Society of Composers, Authors and Publishers, Broadcast
εusic, Inc., and SESAC, Inc.”.

2ί3 15 U.S.C. Sec. 1-ι (1λκ2).
2ί4 Ein consent decree stellt eine bei US-amerikanischen Kartellrechtsverfahren übliche pro-

zessbeendigende Einigung über einen wettbewerbsrechtlichen Streitfall dar, die am ehesten
einem Prozessvergleich nach deutschem Recht vergleichbar ist. Ein consent decree bleibt
gleichwohl eine gerichtliche Verfügung, deren Inhalt zwischen den Parteien und vom Rich-
ter verhandelt wird. σach Abschluss eines consent decrees bleibt es einem betroffenen Un-
ternehmen erlaubt, weiter zu handeln, sofern es die gerichtlich verfügten Anordnungen be-
folgt. Da das Gericht weiterhin die Kompetenz über die Sache behält, kann es jedoch ge-
gebenenfalls deren Bestimmungen zu einem späteren Zeitpunkt modifizieren. Consent de-
crees entfalten keinerlei Rechtskraft und sonstige Rechtswirkungen auf Dritte. Vgl. Schle-
singer, inμ Peeperkorn/van Rij/Lester/Faulder (Hrsg.), S. κ6ν Goldmann, S. 131 f.

2ί5 Im Gegensatz zu ASCAP und BεI war SESAC bislang niemals in kartellrechtliche Aus-
einandersetzungen verstricktν vgl. dazu unten 2. c).

2ί6 Zur gerichtlichen Regulierung der Geschäftspraktiken von ASCAP sind mehrere consent
decrees ergangen, die im δaufe der Zeit weitere Anpassungen geringeren Umfangs erfuhrenμ
U.S. v. ASCAP, decree entered εarch 4, 1λ41, S. D.σ.Y., Civil Action σo. 13-45, 1λ4ί-43
Trade Cas. (CCH) 56, 1ί4 (sog. erstes ASCAP consent decree)ν U.S. v. ASCAP, decree
entered εarch 14, 1λ5ί, S. D.σ.Y. 1λ5ί, 1λ5ί-51 Trade Cas. (CCH) 62,5λ5 (sog. Amended
Final Judgement - AFJ)ν U.S. v. ASCAP, S. D.σ.Y., 1λ6ί Trade Cas. (CCH) 6λ,612 (sog.
modification of the Amended Final Judgement)ν U.S. v. ASCAP, decree entered Ju-
ne 11, 2ίί1, S. D.σ.Y., 2ίί1-2 Trade Cas. (CCH) ι4,4ι4 (sog. Second Amended Final
Judgement-AFJ2). Vgl. dazu grundlegend Goldmann, S. 123 ff., insbes. 143, 14λ ff.

2ίι Bei BεI sind ebenso mehrere consent decrees ergangenμ U.S. v. BMI,
S. D.σ.Y. 1λ41, 1λ4ί-43 Trade Cas. (CCH) 56,ίλ6 (sog. first BMI consent decree)ν U.S. v.
BMI, Civ. σo. 64-Civ 3ικι, S. D.σ.Y. 1λ66, 1λ66-1 Trade Cas. (CCH) ι1,λ41 (sog. Amen-
ded BMI consent decree)ν U.S. v. BMI, Civ. σo. 64-Civ 3ικι, S. D.σ.Y. σovem-
ber 1κ, 1λλ4, σo. 64 – Civ-3ικι, 1λλ6-1 Trade Cas. (CCH) ι1, 3ικ (sog. Amended BMI
consent decree, modified November 18, 1994). Vgl. dazu grundlegend Goldmann,
S. 123 ff., insbes. 144, 161 ff.ν Lunney, inμ Gervais (Hrsg.), S. 322, 325, 33ι m.w.σ.
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Tätigkeit. Auch wenn den Verwertungsgesellschaften in den verschiedenen Ver-
fahren ein eng begrenzter Schutz zugebilligt wurde, beschnitten doch gerade die
consent decrees deren Kompetenzen in erheblichem εaßeμ So wurde darin ASCAP
und BεI die Verpflichtung ihrer εitglieder zur ausschließlichen Rechtsübertra-
gung untersagt, die Rechtseinräumungen der Urheber und Verlage auf die Ver-
wertungsgesellschaften erfolgen daher jedenfalls für das US-Gebiet auf strikt nicht-
ausschließlicher Basis2ίκ. Ferner sind ASCAP und BεI nicht befugt, andere Rechte
als das Recht zur öffentlichen Aufführung wahrzunehmen2ίλν da jedoch ohnehin
keine der beiden Gesellschaften in der Praxis jemals mechanische Vervielfälti-
gungsrechte wahrgenommen, sondern dies stets den εusikverlagen und deren
Treuhandagentur Harry Fox Agency überlassen hatte, kam den consent decrees
insoweit keine eigentliche richtungsweisende Bedeutung zu21ί. Weitere maßgeb-
liche Beschränkungen durch die consent decrees waren das Gleichbehandlungs-
gebot und der Abschlusszwang gegenüber Verwertern, die richterliche Tarifkon-
trolle, die Verpflichtung zur Vergabe auch von Programm- und Einzellizenzen so-
wie die Stärkung der Stellung der Rechtsinhaber im Innenverhältnis zur jeweiligen
Verwertungsgesellschaft211. Die vergleichsweise strikte Regulierung der Perfor-
ming Rights Societies ASCAP und BεI liegt nicht zuletzt daran, dass in den USA
von einer generellen Schädlichkeit der εonopolstellung von Verwertungsgesell-
schaften, die eine Vielzahl von Rechten in einer Hand haben, ausgegangen
wird212. Diese Vereinigungen werden letztlich als „notwendiges Übel“ angesehen,
denen seit Anbeginn ihrer Wahrnehmungstätigkeit generelles εisstrauen entge-
gengebracht wird213.

Im Gegensatz zu den beiden großen Verwertungsgesellschaften ASCAP und
BεI war SESAC aufgrund ihrer geringen wirtschaftlichen Bedeutung und εarkt-
macht niemals in kartellrechtliche Auseinandersetzungen verstrickt, so dass sie bis
heute unberührt von den für ASCAP und BεI entwickelten Beschränkungen agie-

2ίκ Vgl. Kohn, on εusic δicensing, S. κι6.
2ίλ Betr. ASCAP vgl. U.S. v. ASCAP, decree entered εarch 14, 1λ5ί, S. D.σ.Y. 1λ5ί, 1λ5ί-51

Trade Cas. (CCH) 62,5λ5 (sog. Amended Final Judgement - AFJ), Sec. IV (A) lautet wört-
lichμ

„IV. Prohibited Conduct. ASCAP is hereby enjoined and restrained fromμ
(A) Holding, acquiring, licensing, enforcing, or negotiationg concering any foreign or
domestic rights in copyrighted musical compositions other than rights of public perfor-
mance on a non-exclusive basisν...”

BεI kann hingegen ausnahmsweise ein ephemeres Aufnahmerecht für spätere Sendungen
gewährenν vgl. U.S. v. BMI, S. D.σ.Y. 1λ41, 1λ4ί-43 Trade Cas. (CCH) 56, ίλ6 (sog. first
BMI consent decree), Ziff. II (5).

21ί Vgl. Goldmann, S. λ3.
211 Zu den einzelnen Bestimmungen und deren Einführung gegenüber der ASCAP und BεI

siehe eingehend Lunney, inμ Gervais (Hrsg.), S. 311 ff.ν Schlesinger, inμ Peeperkorn/van Rij/
Lester/Faulder (Hrsg.), S. κ5 ff.ν Goldmann, S. 123 ff.

212 Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 436.
213 Vgl. Lunney, inμ Gervais (Hrsg.), S. 312.
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ren und damit die Wahrnehmungstätigkeit freier gestalten kann214. σicht reguliert
ist ferner die Harry Fox Agency, die als bloße Vermittlungsagentur ohne kollektive
Preisbildung kartellrechtlich unbedenklich ist215.

Anders als in den meisten europäischen Staaten ist der Aufgabenbereich der US-
amerikanischen Verwertungsgesellschaften zusätzlich dadurch beschränkt, dass
diese nicht zur Wahrnehmung der zahlreichen gesetzlich vorgesehenen Zwangsli-
zenzen und Vergütungsansprüche (compulsory bzw. statutory licenses) berufen
sind216. Hierfür ist vielmehr allein das US-Copyright τffice, eine Unterabteilung
der δibrary of Congress, zuständig. Als staatliche Stelle übernimmt das Copyright
τffice das Inkasso der Vergütungen und schüttet die δizenzgebühren nach Abzug
einer geringen Verwaltungsgebühr an die Berechtigten, darunter auch die ver-
schiedenen Verwertungsgesellschaften als Vertreter ihrer εitglieder, aus21ι.

Sämtliche US-amerikanischen Verwertungsgesellschaften sind zum Zweck der
weltweiten Wahrnehmung der Werke ihrer εitglieder in das internationale Ge-
flecht der Gegenseitigkeitsverträge mit ihren ausländischen Schwesterorganisatio-
nen, darunter auch mit der GEεA21κ, eingebunden.

Verwertungsgesellschaften in den USA im εusikurheberbereich

ASCAP

Die im Jahre 1λ14 gegründete ASCAP ist die älteste der US-Performing Rights
Societies. σach eigenen Angaben gehören ihr derzeit mehr als 32ί.ίίί Kompo-
nisten, Textdichter und εusikverleger als εitglied an21λ. ASCAP, organisiert als
nichtwirtschaftlicher Verein, ist die einzige US-amerikanische Verwertungsge-

2.

a)

214 Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 421 f., 43ιν Lunney, inμ Gervais (Hrsg.), S. 31ι. Seit
σovember 2ίίλ sieht sich SESAC jedoch das erste εal einer Kartellrechtsklage vor dem
US-District Court of σew York ausgesetzt. Gegenstand dieses bislang nicht abgeschlosse-
nen Verfahrens ist u.a. der Vorwurf mißbräuchlich überhöhter Preisfestsetzungenν vgl. SE-
SAC Antitrust Complaint vom 11.4.ίλ, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am
12.12.2ίίλ)μ httpμήήwww.scribd.comήdocή222166λκήSESAC-Antitrust-Complaint-11-4-
ίλ.

215 Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 43ι.
216 Zwangslizenzen und Vergütungsansprüche, die als Schrankenregelungen das ausschließli-

che Recht des Urhebers beschränken, gehören zur gängigen Praxis im US-Recht. Hierzu
zählen etwa die Zwangslizenzen beim Weiterleitungsrecht von Fernseh- und Rundfunk-
sendungen durch Satelliten- und Kabelbetreiber (Sec. 111(c), 11λ CA (1λι6)) und für die
Wiedergabe digital übermittelter Tonaufnahmen (Sec. 114(d) CA (1λι6)ν vgl. auch
Sec. 115, 116 und 11κ CA (1λι6)). Hierzu eingehend Goldmann, S. 4ί ff.

21ι Vgl. Goldmann, S. 4ί f.ν dies., GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 422.
21κ Vgl. GEεA-Jahrbuch 2ίίκή2ίίλ, S. 1κκ ff. 
21λ Vgl. die Angaben auf der Homepage von ASCAP, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen

am 12.κ.2ίίλ)μ httpμήήwww.ascap.comήaboutή.
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sellschaft, die sich ebenso wie die GEεA ausschließlich in der Hand von Rechts-
inhabern befindet.

Gemäß Art. II A. (ii) ASCAP Articles of Association, der Satzung der ASCAP,
ist die Voraussetzung zur Zulassung eines Urhebers als εitglied bei der ASCAP
die Veröffentlichung von zumindest einem Werk, unabhängig von dessen öffent-
licher Aufführung22ί. Ebenso sind die εitgliedschaftsvoraussetzungen für Verle-
ger im Vergleich zur GEεA vergleichsweise gering221. Die Kündigung der εit-
gliedschaft seitens der Rechtsinhaber ist zum Ablauf eines jeden Kalenderjahres
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist möglich222.

ASCAP verwendet für Komponisten, Textdichter und Verleger den gleichen
Standard-Wahrnehmungsvertrag (ASCAP εembership Agreement)223. Alle
ASCAP-εitglieder verpflichten sich darin, der ASCAP ihre Rechte zur nicht-dra-
matischen Wiedergabe von εusikwerken einzuräumen224. Davon sind auch die
entsprechenden linearen und interaktiven Aufführungsrechte zur τnline-σutzung
mit umfasst225. Wie gesehen nimmt die ASCAP hingegen keine mechanischen
Vervielfältigungsrechte wahr226.

Auch wenn die Rechtseinräumung auf die ASCAP nicht expressis verbis als
nicht-ausschließlich gekennzeichnet ist22ι, erhält sie diese Rechte keinesfalls ex-
klusiv übertragen22κμ Die Rechtseinräumung der Aufführungsrechte stellt sich viel-

22ί Dies folgt aus den Vorgaben von Sec. XI. A. (1) des Second Amended Final Judgement
(AFJ2), U.S. v. ASCAP, consent decree entered June 11, 2001, S. D.σ.Y., 2ίί1-2 Trade
Cas. (CCH) ι4,4ι4ν vgl. zu den kartellrechtlichen consent decrees bereits oben unter Ziff. 1.

221 Vgl. Art. II A. (i) ASCAP Articles of Association (i.d.F. vom εai 2ίί2)ν online abrufbar
unter (zuletzt abgerufen am 2κ.κ.2ίίλ)μ httpμήήwww.ascap.comήreferenceήarticles.pdf.

222 Dies folgt aus den Vorgaben von Sec. XI. B. (2) des Second Amended Final Judgement
(AFJ2), U.S. v. ASCAP, decree entered June 11, 2001, S. D.σ.Y., 2ίί1-2 Trade
Cas. (CCH) ι4,4ι4.

223 Vgl. Goldmann, S. 2ι1. Das ASCAP εembership Agreement ist online abrufbar unter (zu-
letzt abgerufen am κ.κ.2ίίλ)μ httpμήήwww.ascap.comήreferenceήwriterapp.pdf, httpμήή
www.ascap.comήreferenceήpublisherapp.pdf.

224 εit Ausnahme des sog. Großen Rechts gemäß Ziff. 1 (d) (i) ASCAP εembership Agree-
ment. Das ASCAP εembership Agreement verwendet für die Aufführungsrechte die Be-
zeichnung der „public performance“ν entsprechend der Definition in Ziff. λ ASCAP εem-
bership Agreement sind davon sämtliche stimmliche, instrumentale und mechanische Wie-
dergaben des Werkes in jedweder Art oder εethode, einschließlich der Übertragungen
durch Sendungen, Telefonleitungen, Telefonleitungen und „wired wireless“ umfasst.

225 Vgl. Goldmann, S. 3ικν Kreile/Becker, GRUR Int. 1λλ6, 6ιι, 6κ6.
226 Vgl. oben Ziff. 1.
22ι Ziff. 1 ASCAP εembership Agreement lautet wörtlichμ

“The τwner grants to the Society … the right to license non-dramatic performances…”
22κ Vgl. Goldmann, S. 2ι1ν Kohn, on εusic δicensing, S. κι6.
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mehr als eine non-exclusive license und damit nicht als vollständiger transfer des
betreffenden Rechts dar22λ.

BεI

Die faktische εonopolstellung von ASCAP zu Beginn des 2ί. Jahrhunderts führte
im Jahr 1λ3λ zum Aufbau einer weiteren Verwertungsgesellschaft, Broadcast εu-
sic, Inc. (BεI). Gegründet von den staatlichen Fernsehstationen CBS, ABC und
σBC und weiteren 5ίί kleineren lokalen Radiostationen, sollte BεI dem Rund-
funk ein eigenes εusikrepertoire und damit die Unabhängigkeit von ASCAP ver-
schaffen23ί. Sämtliche Geschäftsanteile von BεI – einer Aktiengesellschaft – wer-
den auch heute noch von etwa 4ίί Sendeanstalten bzw. von mit diesen verbundenen
Gesellschaften gehaltenν die BεI befindet sich damit – höchst ungewöhnlich –
allein in Händen von εusikverwertern231. τbwohl als eine Aktiengesellschaft or-
ganisiert, handelt BεI ohne Gewinnerzielungsabsichtν ebenso nimmt sie keine
Dividendenausschüttungen an ihre Aktionäre vor, sondern verteilt wie ASCAP die
vereinnahmten δizenzgebühren nach Abzug der Verwaltungskosten vollständig an
die Urheber und εusikverlage.

Im Vergleich zur ASCAP ist die Bindung der Autoren und Verleger an BεI
über ihre Wahrnehmungsverträge deutlich schwächer ausgeprägtμ Ein echter mit-
gliedschaftlicher Status ist den Rechtsinhabern aus gesellschaftsrechtlichen Grün-
den verwehrtν daher stehen ihnen auch keine εitspracherechte und sonstige Ein-
flussmöglichkeiten auf die Geschäftspolitik von BεI zu232. Seit dem consent de-
cree von 1λ66233 ist BεI zur Aufnahme von Autoren und Verlegern verpflichtet,
soweit der Autor mindestens eine kommerziell veröffentlichte oder aufgenommene
Komposition vorweisen kann bzw. der Verleger seit zumindest einem Jahr Kom-

b)

22λ Vgl. zur Terminologie der Rechtseinräumung nach dem Copyright Act 1λι6 bereits oben
§ 1ί. B. IV.1. Die σicht-Ausschließlichkeit der Rechtseinräumung auf die ASCAP ergibt
sich insbesondere aus der Aufzählung der einzelnen nicht-exklusiven Aufführungsrechte in
Ziff. 1 (a)-(d) ASCAP εembership Agreement sowie aus dem Verweis in Ziff. 12 ASCAP
εembership Agreement auf die Geltung der ASCAP consent decrees. Die Verpflichtung
zur nicht-ausschließlichen Rechtseinräumung folgt dabei insbesondere aus Sec. IV (A) des
Second Amended Final Judgement (AFJ2), U.S. v. ASCAP, decree entered June 11, 2001,
S. D.σ.Y., 2ίί1-2 Trade Cas. (CCH) ι4, 4ι4. Vgl. Goldmann, S. 2ι2ν Goldstein, Copyright,
§ 5.λν Berenson/Koenigsberg, Rapport Américain, XδI Congrés de l´AδAI (1λλι),
S. κίί f. Ausführlich hierzu auch Goldstein, Copyright, § 4.4.1.1.ν Nimmer on Copyright,
§ 1ί.ί2 (A) und (B). εissverständlich Kohn, on εusic δicensing, S. κι6, der von einer
Rechtsübertragung des writer’s share auf die Verwertungsgesellschaft ausgeht.

23ί Vgl. Goldmann, S. κ2 ff.
231 Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 421.
232 Vgl. Goldmann, S. κκ.
233 U.S. v. BMI, Civ. σo. 64-Civ 3ικι, S. D.σ.Y. 1λ66, 1λ66-1 Trade Cas. (CCH) ι1,λ41

(Amended BMI consent decree).
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positionen kommerziell veröffentlicht, aufgenommen und publiziert hat234. Die
εitgliedschaftsdauer beträgt, soweit sie nicht verlängert wird, bei Verlegern fünf
und bei Urhebern zwei Jahre235.

BεI zählt nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 3ι5.ίίί Autoren, Kom-
ponisten und εusikverlage zu ihren εitgliedern und repräsentiert mehr als 6,5
εillionen Kompositionen und hat damit marktanteilsmäßig zu ASCAP aufge-
schlossen236. Auch im Hinblick auf die von ihnen repräsentierten εusikrepertoires
und ihre Tarife sind die beiden Verwertungsgesellschaften mittlerweile vergleich-
bar und voll konkurrenzfähig23ι.

BεI sieht getrennte Wahrnehmungsverträge für Urheber (BεI Writer Agree-
ment)23κ und Verleger (BεI Publisher Agreement)23λ vor. Beide Wahrnehmungs-
verträge beziehen sich jedoch auf die gleichen Werkarten und entsprechen sich im
Hinblick auf den Umfang der Rechtseinräumung24ί. BεI lässt sich darin die Auf-
führungs- und Senderechte für εusikwerke, einschließlich der entsprechenden
Rechte zu τnline-σutzung241, zur weltweiten Wahrnehmung einräumen.

Zwar gehen die betreffenden Vertragsklauseln nach ihrem Wortlaut von einer
vollständigen Rechtsübertragung im Sinne eines transfers aus242, diese umfängli-
che Rechtseinräumung wird jedoch im selben Atemzug beschränkt durch die aus-
drückliche Befugnis des Rechtsinhabers, unter Anzeige an BεI243 weiterhin indi-

234 Vgl. Shemel/Krasilovsky, This Business of εusic, 1ί. Aufl., S. 151.
235 Vgl. Shemel/Krasilovsky, a.a.τ.
236 Vgl. die Angaben auf der Homepage von BεI, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am

12.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.bmi.comήaboutήentryήC15ίι.
23ι Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 421.
23κ Abgedruckt bei Kohn, on εusic δicensing, S. κκιν auch online abrufbar unter (zuletzt ab-

gerufen am κ.λ.2ίίλ)μ httpsμήήapplications.bmi.comήAffiliationήformsήbmi-writer-kit.pdf.
23λ Abgedruckt bei Kohn, on εusic δicensing, S. κλ6ν auch online abrufbar unter (zuletzt ab-

gerufen am κ.λ.2ίίλ)μ httpsμήήapplications.bmi.comήAffiliationήformsήbmi-publisher-
kit-2ίί5.pdf.

24ί Vgl. Goldmann, S. 2ικ.
241 Vgl. Goldmann, S. 3ικν Kreile/Becker, GRUR Int. 1λλ6, 6ιι, 6κ5.
242 Ziff. 4 BεI Writer Agreement lautet wörtlichμ

„… you hereby grant us for the Periodμ
(a) All the rights that you own or acquire publicly to perform, and to license others to
perform, anywhere in the world, in any and all places and in any and all media, now
known or which hereafter may be developed, any part or all of the Works….”

Ziff. 3 BεI Publisher Agreement lautet wörtlichμ
“… Publisher hereby sells, assigns and transfers to BεI, its successors or assigns, for
the term of the agreementμ
A. all the rights which Publisher owns or acquires publicly to perform, and to license
others to perform, anywhere in the world, in any and all places and in any and all media,
now known or which hereafter may be developed, any part or all of the Works…”

243 Gemäß Ziff. κ. (a) BεI Writer Agreement bzw. Ziff. ι A. BεI Publisher Agreement müssen
derartige Rechtseinräumungen innerhalb von zehn Tagen gegenüber BεI angezeigt wer-
den. Bei Verletzung dieser Pflicht kann BεI die Zahlungen an den Rechtsinhaber einstellenν
vgl. Goldmann, S. 2ι5.
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viduelle nicht-ausschließliche δizenzen innerhalb des Gebiets der USA direkt an
εusiknutzer zu vergeben244. Diese Ausnahme führt somit dazu, dass sich die
Rechteinräumung auf BεI jedenfalls für das US-Territorium245 wie bei ASCAP
als nicht-ausschließlich darstellt246. Für das Ausland bleibt es jedoch grundsätzlich
bei einer ausschließlichen Rechtseinräumung auf die BεI24ι.

SESAC

Die wirtschaftlich weit weniger bedeutende Verwertungsgesellschaft SESAC wur-
de bereits im Jahr 1λ3ί unter der Bezeichnung Society of European Stage and
Authors and Composers gegründet. Es handelt sich bei der SESAC insofern um
eine ungewöhnliche Verwertungsgesellschaft, da sie seit ihrer Gründung durch den
εusikverleger Paul Heinecke als ein rein privat inkorporiertes Unternehmen mit
Gewinnerzielungsabsicht agiert24κ. δediglich 5ί % der erzielten σettoerlöse wer-
den an Autoren und Verleger ausgeschüttet, den verbleibenden Rest behält SESAC

c)

244 Die entsprechenden BεI-Wahrnehmungsbestimmungen lauten wörtlichμ
Ziff. 5 (c) BεI Writer Agreementμ

”You, the publishers andήor your co-writers, if any, retain the right to issue non-exclusive
licenses for performances of a Work or Works in the United States, its territories and
possessions (other than to another performing rights licensing organization), provided
that within ten (1ί) days of the issuance of such license or within three (3) months of
the performance of the Works or Works so licensed, whichever is earlier, we are given
written notice thereof and a copy of the license is supplied to us.”

Ziff. 4 C. BεI Publisher Agreementμ
”Publisher, the writers andήor co-publishers, if any, retain the right to issue non-exclusive
licenses for performances of a Work or Works in the United States, its territories and
possessions (other than to another performing rights licensing organization), provided
that within ten (1ί) days of the issuance of such license or within three (3) months of
the performance of the Works or Works so licensed, whichever is earlier, we are given
written notice thereof and a copy of the license is supplied to us.”

Diese Bestimmungen spiegeln die kartellrechtlichen Vorgaben des Amended BMI consent
decree von 1λ66 wider, wonach BεI dem Grundsatz nach das Recht behielt, sich Wahr-
nehmungsrechte exklusiv einräumen zu lassen, ihr jedoch auf der anderen Seite vorge-
schrieben wurde, eine einfache δizenzvergabe durch die Verleger bzw. Urheber mittels
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für den Einzelfall zuzulassen. Vgl. Sec. IV (A)
Amended BMI-consent decree (U.S. v. BMI and RKO General, Inc., Civ. σo. 64-Civ 3ικι
(S. D.σ.Y. 1λ66)ν 35 C.τ. Bull. (1λ65ή1λ66), S. κιίν 1λ66 Trade Ca. (CCH) ι1,λ41). Vgl.
dazu auch Goldmann, S. 161, 2ι5.

245 Vgl. zum Umfang der Rechtseinräumung auf BεI im Hinblick auf ausländische Territorien
unten § 1ί. E. III. 2. a).

246 Vgl. Bodewig, inμ Urhebervertragsrecht, S. κκ2ν Kohn, on εusic δicensing, S. κι6.
24ι Vgl. zu den εöglichkeiten der Rechtsinhaber, dennoch im Ausland individuelle nicht-ex-

klusive δizenzen des von BεI wahrgenommenen Repertoires vergeben zu können, einge-
hend unten § 1ί. E. III. 2. a).

24κ Vgl. Kukuk, Urheberrechtswahrnehmung in den USA, S. 15ι.
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als Gewinn ein24λ. Gleichwohl erscheint SESAC vielen εusikurhebern attraktiv,
da sie die einzige US-amerikanische Performing Rights Society ist, die die bei
Autoren so begehrten Vorschüsse zahlt25ί. Anders als bei ASCAP und BεI steht
die εitgliedschaft bei SESAC jedoch nicht jedem Rechtsinhaber offen, die SESAC
behält sich die Auswahl ihrer εitglieder selbst vor251. Dies ist möglich, da ein
Wahrnehmungszwang, wie ihn etwa § 6 Abs. 1 UrhWG vorsieht, nach US-Recht
nicht besteht und die SESAC im Gegensatz zu ihren größeren Konkurrenzgesell-
schaften insoweit auch keinem kartellrechtlich begründeten Aufnahmezwang bzw.
Gleichbehandlungsgebot unterliegt252.

Die SESAC ist die Verwertungsgesellschaft mit der derzeitig größten Zuwachs-
rate und repräsentiert aktuell λ.ίίί Autoren und Verleger und einen Katalog von
mehr als 3ίί.ίίί Kompositionen253. Wie bei BεI haben auch die bei SESAC
assoziierten Urheber und Verleger aus gesellschaftsrechtlichen Gründen254 keinen
binnenrechtlichen Einfluss auf die Tätigkeit der τrganisation255. Gemäß Ziff. 1
Writer Affiliation Agreement, dem Wahrnehmungsvertrag der SESAC, beträgt die
Dauer der εitgliedschaft zunächst drei Jahre, die sich automatisch um denselben
Zeitraum verlängert, soweit nicht drei εonate vor Ablauf der jeweiligen Periode
gekündigt wird256.

SESAC lässt sich die Aufführungs- und Senderechte für εusikwerke, ein-
schließlich der entsprechenden Rechte zur τnline-σutzung, zur weltweiten kol-
lektiven Wahrnehmung einräumen25ι. Anders als bei BεI und ASCAP umfasst
der SESAC-Wahrnehmungsvertrag überdies in gewissem Umfang auch die Über-
tragung von mechanischen Vervielfältigungsrechten von Autoren, nämlich soweit
sie zur Herstellung von Tonaufnahmen für Promotions- und Archivierungszwecke
sowie zur zeitlich verschobenen Sendung von δive-Auditions erforderlich sind25κ.
Zusätzlich ist SESAC grundsätzlich auch zur Wahrnehmung der mechanischen
Vervielfältigungs- und Synchronisationsrechte befugt25λ, im Regelfall werden die-
se Rechte jedoch über die Harry Fox Agency vergeben26ί. Die gemeinsame Wahr-

24λ Vgl. Goldmann, S. λί.
25ί Vgl. Kukuk, a.a.τ.
251 Vgl. Shemel/Krasilovsky, This Business of εusic,  S. 151.
252 Vgl. Goldmann, S. λ2.
253 Vgl. Shemel/Krasilovsky, a.a.τ., S. 146.
254 Sämtliche Gesellschaftsanteile von SESAC befinden sich in Händen von einzelnen Ver-

tretern der εusikindustrie und der Bank Allen and Company. Vgl. Shemel/Krasilovsky,
a.a.τ.

255 Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 421.
256 Vgl. Shemel/Krasilovsky, a.a.τ., S. 151.
25ι Ziff. 2 (a) Writer Affiliation Agreement.
25κ Ziff. 2 (b) Writer Affiliation Agreement. Vgl. dazu im Detail Goldmann, S. 2ιλ.
25λ Vgl. Besen/Kirby, S. 1κ.
26ί Vgl. Goldmann, S. λ3.
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nehmung von Aufführungs- und mechanischen Rechten ist SESAC mangels kar-
tellrechtlicher Restriktionen möglich261.

Wie bei BεI lässt sich SESAC diese Rechte nach dem Wortlaut des Writer
Affiliation Agreement zwar an sich vollständig übertragen262. τbwohl nicht durch
ein consent decree dazu verpflichtet, bestimmt Ziff. 3(b)(ii) Writer Affiliation
Agreement gleichwohl, dass die εitglieder das Recht behalten, nicht-ausschließ-
liche δizenzen direkt an εusikverwerter im US-Inland vergeben zu dürfen263. Da-
her ist die Rechtseinräumung auf die SESAC für das US-Territorium als nicht-
exklusiv zu qualifizieren264. Für das Ausland bleibt es jedoch bei einer ausschließ-
lichen Rechtsübertragung265.

Harry Fox Agency

Die Verwaltung der mechanischen Vervielfältigungsrechte erfolgt in den USA tra-
ditionell außerhalb des Systems der Verwertungsgesellschaften. Das gesamte Ton-
trägerlizenzgeschäft wird stattdessen direkt von den εusikverlagen als Inhaber der
mechanischen Rechte abgewickelt. Dafür bedienen sich die Verleger in der Regel
der bereits 1λ1ι gegründeten Harry Fox Agency, Inc. (HFA), die als Treuhan-
dagentur die Vergabe von δizenzen mechanischer Rechte, einschließlich der digi-
talen Vervielfältigungsrechte im τnline-Bereich,266 gegen eine Kommissionsge-

d)

261 Vgl. hierzu bereits oben Ziff. 1.
262 Ziff. 2 (a) Writer Affiliation Agreement lautet wörtlichμ

„Writer grants to SESAC, during the Term of this Agreement and throughout the worldμ
(a) All of Writer´s rights to publicly perform and to license others to publicly perform,
all or any part of Writer´s Works, by any means or though an medium now known or
hereafter devisedν
(b) …”

263 Ziff. 3 (b) (ii) Writer Affiliation Agreement lautet wörtlichμ
„…Writer retains the rightsμ
(i) …
(ii) to issue non-exclusive licenses directly to any third person (other than to another
performing rights organization) for the public performance, in the United States, its
territories and possessions, of any Work subject to this Agreement, provided that any
such direct license is memorialized in a writing, a copy of which is provided to SESAC
within ten (1ί) days of its issuance, and which identifies the Work(s) so licensed, the
licensee, the time and the place of the performance(s), and any fee(s) paid therefore…”

264 Vgl. Bodewig, inμ Urhebervertragsrecht, S. κκ2, Kohn, on εusic δicensing, S. κι6.
265 Vgl. hierzu unten § 1ί. E. III.3.
266 Vgl. Goldmann, S. 3κί.
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bühr26ι für die εusikverlage vermittelt26κ. Es handelt sich dabei um eine Filiale
des Verbandes der εusikverleger, der σational εusic Publishers Association, Inc.
(σεPA). Eine formale εitgliedschaft in der Harry Fox Agency gibt es nicht, son-
dern Angehörige der σεPA können ihren Service in Anspruch nehmen26λ. Daraus
folgt gleichzeitig, dass Komponisten und Textdichtern die Beauftragung der Harry
Fox Agency verwehrt ist. Ebenso erfolgt die δizenzausschüttung einzig an die
εusikverleger, nicht jedoch an einzelne Urheber2ιί. Sinn und Zweck dieser Ein-
richtung ist daher nicht der Schutz der individuellen Rechtsinhaberν in erster δinie
wird sie von den εusikverlagen aus Praktikabilitätserwägungen und Kostengrün-
den unterhalten2ι1.

Die Harry Fox Agency repräsentiert heute mehr als 2κ.ίίί amerikanische εu-
sikverleger2ι2, dementsprechend werden etwa ι5 % sämtlicher mechanischer δi-
zenzen über die Harry Fox Agency an die Tonträgerhersteller vermittelt2ι3. Zur
weltweiten Wahrnehmung der Vervielfältigungsrechte ist die Harry Fox Agency
durch Gegenseitigkeitsverträge mit zahlreichen ausländischen Verwertungsgesell-
schaften für mechanische Rechte, darunter auch mit den europäischen Gesell-
schaften, verbunden2ι4.

Bei der Harry Fox Agency handelt es sich nicht um eine Verwertungsgesell-
schaft im eigentlichen Sinne, da sie zentrale Kriterien dafür nicht erfülltμ Weil keine
eigentliche Rechtsübertragung auf die Harry Fox Agency stattfindet, ist sie folglich
auch nicht dazu in der δage, ihrerseits Rechte an Verwerter einzuräumenν die Tä-
tigkeit der Harry Fox Agency erschöpft sich daher als Vermittlungsagentur für die
εusikverleger zur Vergabe einzelner mechanischer δizenzen. Dementsprechend
schließen die Verleger auch keinen echten Wahrnehmungsvertrag, sondern ledig-
lich ein sog. Representation Agreement mit der Harry Fox Agency ab, das sie je-
derzeit mit einer Frist von λί Tagen kündigen können2ι5. Darüber hinaus betreut
die Harry Fox Agency zwar eine Vielzahl von Rechten, eine echte kollektive

26ι Für die Vergabe mechanischer δizenzen verlangt die Harry Fox Agency derzeit eine Gebühr
in Höhe von 6,ι4 %. Vgl. Shemel/Krasilovsky, This Business of εusic,  S. 165.

26κ In der Vergangenheit vermittelte die Harry Fox Agency auch die Vergabe von Synchroni-
sationsrechten, was jedoch im Jahr 2ίί2 eingestellt wurde. Vgl. die Angaben auf der
Homepage von HFA, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.κ.2ίίλ)μ httpμήή
www.harryfox.comήpublicήhfaPurpose.jsp.

26λ Vgl. Goldmann, S. λ3.
2ιί Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 422.
2ι1 Vgl. Goldmann, S. 11κ.
2ι2 Vgl. Shemel/Krasilovsky, This Business of εusic,  S. 165.
2ι3 Vgl. m&c, σr. 54 vom 24.11.1λλ4, S. 12 f. σeben der Harry Fox Agency gibt es noch wei-

tere, im Vergleich dazu jedoch wirtschaftlich unbedeutende τrganisationen zur Wahrneh-
mung der mechanischen Verlagsrechte wie die American εechanical Rights Agency (Aε-
RA), Copyright εanagement, Inc. und die Publisher’s δicensing Corp. Vgl. dazu Shemel/
Krasilovsky, This Business of εusic,  S. 16ι.

2ι4 Vgl. Shemel/Krasilovsky, This Business of εusic, S. 216.
2ι5 Vgl. Goldmann, S. 2κί.
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Wahrnehmung der Rechte zur gemeinsamen Auswertung, bei der sie eine δizenz
ihres gesamten Repertoires zu einem von ihr festgesetzten Preis vergäbe, stellt
deren Tätigkeit gleichwohl nicht dar2ι6. So kann die Harry Fox Agency anders als
die Performing Rights Societies wie ASCAP, BεI und SESAC keine eigenen Ta-
rife aufstellen, sondern ist an die individuellen Tarifvorgaben ihrer εitglieder bzw.
an die Tarife für die Vergabe von Tonträgerrechten, die aufgrund ihrer Einordnung
als gesetzliche δizenzen gemäß Sec. 115 CA (1λι6) in regelmäßigen Abständen
kollektiv ausgehandelt werden, gebunden2ιι. Ferner vermittelt die Harry Fox
Agency lediglich individuelle δizenzen auf Wunsch von Verwertern, sie vergibt
keine Blankettlizenzen2ικ.

Grundlagen der kollektiven εusikrechtewahrnehmung in Großbritannien und
Irland

Allgemeines

Wie in den USA erfolgt auch in Großbritannien und Irland die kollektive Wahr-
nehmung der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte auf getrennte Weiseμ
Während sich die britische Verwertungsgesellschaft PRS und die irische IεRτ
auf die Wahrnehmung der performing rights beschränken, vermitteln die britische
εCPS2ιλ und die irische εCPSI als Treuhandagenturen exklusiv die Vergabe me-
chanischer δizenzen.

In Großbritannien existiert anders als in Deutschland kein separates Gesetz zur
Regelung des Rechts der Verwertungsgesellschaften. Die wenigen Bestimmungen
hierzu sind Bestandteil des Copyright, Design and Patent Act (CDPA) aus dem
Jahr 1λκκ2κί. Abgesehen von der Aufsicht durch das Copyright Tribunal, das die
Rechtsbeziehungen zwischen den Verwertungsgesellschaften und den Verwertern,
insbesondere die δizenzbedingungen und die Angemessenheit der Tarifhöhe, kon-
trolliert2κ1, ist die gesetzliche Regulierung der britischen Verwertungsgesellschaf-

II.

1.

2ι6 Vgl. Goldmann, S. 5.
2ιι Vgl. Goldmann, S. 11κν dies., GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 422.
2ικ Vgl. Shemel/Krasilovsky, This Business of εusic, S. 215.
2ιλ σeben der εCPS existierte seit 1λ32 mit der British Copyright Protection Company δimited

(BRITICτ) noch eine weitere Verwertungsgesellschaften für die kollektive Wahrnehmung
mechanischer εusikrechte, die ihre Tätigkeit jedoch im Jahr 1λκ1 eingestellt hat. Vgl.
Ruete, S. ι3.

2κί Vgl. Sec. 116 ff. CDPA.
2κ1 Vgl. grundlegend Ruete, S. 122 ff.ν Monopolies And Mergers Commission, inμ Performing

rights – A report on the supply in the UK of the services of administering performing rights
and film synchronization rights, February 1λλ6, S. 55 f. (zit. Monopolies And Mergers
Commission).
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ten vergleichsweise gering2κ2. So sind die Wahrnehmungsorganisationen etwa im
Hinblick auf ihre binnenrechtlichen Strukturen, auf die Bedingungen der εit-
gliedsaufnahme und die εodalitäten der δizenzausschüttung an keine gesetzlichen
Vorgaben gebunden2κ3.

Wie alle anderen europäischen Verwertungsgesellschaften für εusikurheber-
rechte sind auch die britischen und irischen Verwertungsgesellschaften durch Ge-
genseitigkeitsverträge mit ihren Schwesterorganisationen auf der ganzen Welt ver-
bunden2κ4.

Verwertungsgesellschaften in Großbritannien im εusikurheberbereich

εCPS

Die εechanical Copyright Protection Society δimited (εCPS) wurde im Jahr 1λ24
durch den Zusammenschluss der bereits 1λ1ί von verschiedenen εusikverlegern
im Vorgriff auf den Erlass des Copyright Act von 1λ11 ins δeben gerufenen Ge-
sellschaften εechanical Copyright δicenses Company δimited (εECτδICτ) und
Copyright Protection Society δimited gegründet2κ5.

εCPS ist eine private company limited by shares und wird daher nicht von ihren
εitgliedern, sondern von den Anteilseignern der Gesellschaft kontrolliert. σoch
bis 1λι6 waren dies verschiedene Einzelpersonen, in der Zwischenzeit hat jedoch
die britische εusic Publishers’ Association (εPA) alle Anteile an der εCPS
übernommen2κ6. Die εCPS liegt damit als Tochtergesellschaft der εPA gänzlich
in Verlegerhand. Dementsprechend gestaltet sich auch die Sitzverteilung im Vor-
stand der εCPS zugunsten der Verlageμ εit zwölf Verlegersitzen, denen lediglich
vier Sitze der Urheber gegenüberstehen2κι, können die εusikverlage somit maß-
geblichen Einfluss auf die Wahrnehmungstätigkeit der εCPS nehmen.

2.

a)

2κ2 Im Einzelfall kann noch die britische Copyright Commission, die zum 1. April 1λλλ die
bisherige εonopolies and εergers Commission ersetzte, auf Grundlage des Competition
Act 1λλκ und des Enterprise Act 2ίί2 εaßnahmen gegen εonopolstellungen und wettbe-
werbsbeschränkende Vereinbarungen ergreifen. Darüber hinaus gelten freilich die europä-
ischen kartellrechtlichen Vorschriften. Zur Monopolies and Mergers Commission vgl. auch
unten § 12. A. I.

2κ3 Vgl. Cornish, inμ Urhebervertragsrecht, S. 666.
2κ4 So hat auch die GEεA mit den britischen und irischen Verwertungsgesellschaften ent-

sprechende Gegenseitigkeitsverträge abgeschlossenν vgl. GEεA-Jahrbuch 2ίίκή2ίίλ,
S. 1κκ ff.

2κ5 Im Jahr 1λ3ι übernahm die εCPS zusätzlich noch die von der Verwertungsgesellschaft
Associated Copyrights δimited wahrgenommenen Rechte. Vgl. dazu Ruete S. ι1.

2κ6 Vgl. Ruete, S. ι1.
2κι Vgl. die Angaben auf der Homepage von εCPS-PRS, online abrufbar (zuletzt abgerufen

am 1κ.κ.2ίίλ) unterμ httpμήήwww.prsformusic.comήaboutusήessentialinformationήmcps-
boardήPagesήεCPSboard.aspx.
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Als εitglied der εCPS aufgenommen werden können sowohl εusikverleger
als auch Komponisten, Textdichter und Bearbeiter, und zwar durch Abschluss des
εCPS-Wahrnehmungsvertrages (εCPS εembership Agreement2κκ), ohne sich
dabei zu einer εindesttätigkeit zu verpflichten2κλ. Das εCPS εembership Agree-
ment beinhaltet für die Autoren und εusikverlage stets die gleichen Wahrneh-
mungsbestimmungen2λί. Die εindestlaufzeit der εitgliedschaftsvereinbarung mit
εCPS beträgt mindestens ein Jahr, danach kann sie jederzeit unter Einhaltung einer
sechsmonatigen Kündigungsfrist beendet werden2λ1.

Die εCPS unterscheidet sich von den meisten europäischen Verwertungsge-
sellschaften dadurch, dass sie nicht aus eigenem Recht, sondern lediglich als ex-
klusive Vermittlerin im Auftrag der Rechtsinhaber die ihr anvertrauten Rechte
wahrnimmt2λ2. Die εCPS ähnelt darin ihrem US-amerikanischen Pendant, der
Harry Fox Agency, die ebenso die Rechte nicht aus eigener Hand vergibt2λ3. Gemäß
den Bestimmungen des εCPS εembership Agreement bestellt das jeweilige εit-
glied die εCPS als seinen alleinigen und ausschließlichen Bevollmächtigten2λ4.
Demzufolge lässt sie sich die jeweiligen Rechte nicht übertragen2λ5. Gleichwohl
darf das εitglied, obwohl es weiterhin Rechtsinhaber ist, selbst die Rechte nicht
mehr lizenzieren, die εCPS für das εitglied exklusiv wahrnimmt2λ6. εCPS ver-
mittelt sowohl individuelle δizenzen als auch pauschale Blankett-δizenzen2λι.

2κκ Das εCPS εembership Agreement ist online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am
21.κ.2ίίλ)μ httpμήήwww.prsformusic.comήSiteCollectionDocumentsήεembershipήεA2an-
dannexes.pdf.

2κλ Vgl. Cornish, inμ Urhebervertragsrecht, S. 6ι6.
2λί Vgl. EU-Kommissions-Entscheidung Universal/BMG Music Publishing, S. 4ί.
2λ1 Ziff. 15.1 εCPS εembership Agreement.
2λ2 Vgl. Ruete, S. ι1.
2λ3 Vgl. zur Harry Fox Agency oben § 1ί. C. I. 2. d).
2λ4 Ziff. 1.1 εCPS εembership Agreement lautet wörtlichμ

„The εember hereby appoints εCPS to act as the εember’s sole and exclusive agent
in the Territory to manage and administer the Rights in the Works …”.

2λ5 Vgl. Weichhaus, S. 25.
2λ6 Vorbehaltlich ausdrücklicher Ausnahmebestimmungen gemäß Ziff. 1.3.1 und

Ziff. 1.3.2 i.V.m. 6 εCPS εembership Agreement. Zur εöglichkeit der Verleger, trotz des
exklusiven Wahrnehmungsverhältnisses im Ausland selbst Subverlagsvereinbarungen zu
treffenν vgl. eingehend unten § 1ί. D. II.

2λι Ziff. 1.2.1 und 1.2.4 εCPS εembership Agreement.
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Der Umfang der εandatierung der εCPS beschränkt sich auf die mechanischen
Vervielfältigungsrechte2λκ. Davon umfasst sind neben dem mechanischen Recht
im engen Sinne, einschließlich des entsprechenden Rechts zur τnline-Vervielfäl-
tigung2λλ, auch das Verbreitungsrecht sowie das Vermiet- und Verleihrecht.

In territorialer Hinsicht erfolgt die Beauftragung von εCPS grundsätzlich auf
weltweiter Basis3ίί. Diese weitreichende εandatierung kann jedoch gemäß
Ziff. 6 εCPS εembership Agreement weitgehend beschränkt werden. Dazu zählt
einerseits das Recht der εitglieder, bestimmte oder sämtliche ausländischen Ter-
ritorien vom Wahrnehmungsumfang auszunehmen3ί1. Eine solche Wahrneh-
mungsbeschränkung kann auch nachträglich nach Abschluss der εitgliedsverein-
barung jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei εonaten vollzo-
gen werden3ί2. Daneben bleibt es den εitgliedern – wie später noch im Einzelnen
untersucht werden wird3ί3 – unbenommen, Subverlagsvereinbarungen für das
Ausland zu treffen, wodurch gleichzeitig die Reichweite des Wahrnehmungsum-
fangs der εCPS für das betreffende ausländische Territorium erlischt3ί4.

PRS

Die britische Performing Right Society δtd. (PRS) wurde im Jahr 1λ14 als Kapi-
talgesellschaft3ί5 ohne Gewinnerzielungsabsicht gemeinsam von Verlegern und
Komponisten gegründet3ί6. Sie verwaltet für ihre εitglieder – Komponisten, Text-
dichter, Bearbeiter und εusikverleger3ίι – ausschließlich die nicht-dramatischen
Rechte und Ansprüche im Bereich der musikalischen Aufführungsrechte, inklusive

b)

2λκ Ziff. 16.21 εCPS εembership Agreement lautet wörtlichμ
“”Rights” meansμ
16.21.1 the right to make or authorise the making in the Territory of Sound-Bearing
Copies of the Works for the purpose of the use or exploitation thereof in any manner or
media now known or hereafter invented …
16.21.2 the right to import or authorise the importation of Sound-Bearing of the Works
into the Territory.
16.21.3 the right to issue or authorise the issue to the public of such copies as are referred
to in Clause 16.21.1 and 16.21.2 throughout the Territory.”

2λλ Vgl. Kreile/Becker, GRUR Int. 1λλ6, 6ιι, 6κ5.
3ίί Ziff. 1.1 i.V.m. 16.26 εCPS εembership Agreement.
3ί1 Ziff. 6.3 εCPS εembership Agreement.
3ί2 Ziff. 6.3 εCPS εembership Agreement.
3ί3 Vgl. dazu eingehend unten § 1ί. D. II.
3ί4 Ziff. 6.2 εCPS εembership Agreement.
3ί5 Die PRS ist eine private company limited by guarantee.
3ί6 Vgl. dazu grundlegend Ruete, S. 52 ff.ν Monopolies And Mergers Commission, S. 41 ff.
3ίι Ziff. 4 PRS Articles of Associationν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 26.κ.2ίίλ)μ

httpμήήwww.prsformusic.comήSiteCollectionDocumentsήAbout%2ίεCPS-PRSήPRSεE-
εART.pdf.
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der digitalen Sende- und Abrufrechte zur τnline-σutzung3ίκ, zur weltweiten Wahr-
nehmung3ίλ. Darüber hinaus nimmt sie für ihre verlagsungebundenen Autoren-
εitglieder auch die Filmherstellungsrechte wahr31ί. Für ihre Wahrnehmungstä-
tigkeit lässt sich die PRS die betreffenden Rechte im Wege eines nach dem briti-
schen Copyright δaw möglichen assignment311 vollumfänglich abtreten312.

Voraussetzung zur Aufnahme als sog. provisorisches εitglied313 ist für Autoren
die Vorlage von mindestens drei Werken, die entweder zu kommerziellen Zwecken
aufgenommen wurden, in den letzten zwei Jahren gesendet wurden oder veröf-
fentlicht und zumindest zwölf εal in den letzten zwei Jahren öffentlich aufgeführt
wurden. Bei εusikverlagen ist der σachweis von 15 Werken, von denen mindes-
tens zehn veröffentlicht oder aufgenommen wurden, erforderlich314. Jedes εitglied
kann seine εitgliedschaft bei der PRS jederzeit unter Einhaltung einer dreimona-
tigen Kündigungsfrist beenden315.

εCPS-PRS-AllianceήPRS for εusic

Die beiden Verwertungsgesellschaften εCPS und PRS unterhalten seit
dem 1. Januar 1λλκ eine gemeinsame Gesellschaft, die εCPS-PRS Alliance δi-
mited, um Synergieeffekte zu nutzen316. Eine rechtliche Zusammenführung der
Verwertungsgesellschaften erfolgte damit aber nicht, so dass die Rechte der wahr-
genommenen Repertoires und die Kontrolle hierüber separat bei den jeweiligen
Gesellschaften verblieben31ι. Die Zusammenarbeit stellt daher eine bloße operative
Allianz dar, auf deren Basis insbesondere die zur τnline-σutzung erforderlichen
mechanischen Vervielfältigungs- und Aufführungsrechte aus einer Hand lizenziert
werden können. σach eigenen Angaben hat die εCPS-PRS derzeit 6ί.ίίί εit-
glieder31κ.

c)

3ίκ Ziff. 1 (a) (xix) PRS Articles of Association. Vgl. auch Kreile/Becker, GRUR
Int. 1λλ6, 6ιι, 6κ5.

3ίλ σicht umfasst ist jedoch das sog. Große Recht. Vgl. Weichhaus, S. 25.
31ί Ziff. ι (c) (ii) PRS Articles of Association.
311 Sec. λί (1) CDPA. Vgl. dazu bereits oben § 1ί. B. IV 2.
312 Ziff. ι (a) PRS Articles of Association.
313 Die PRS differenziert zwischen provisional members, associate members und full members.

Vgl. Ziff. 5 (c) PRS Articles of Association.
314 Vgl. Monopolies And Mergers Commission, S. 43.
315 Ziff. λ (f) (ii) PRS Articles of Association.
316 Vgl. εCPS-Geschäftsbericht 1λλι, S. 14.
31ι Vgl. Copinger/Skone James, τn Copyright, Rn. 2κ ff.
31κ 5ί.ίίί Komponisten und Texter, κ.ίίί Verlage und 2.ίίί Rechtsnachfolger (successors).

Vgl. die Angaben auf der Homepage von εCPS-PRS, online abrufbar unter (zuletzt abge-
rufen am 21.κ.2ίίλ)μ httpμήήprsformusic.comήaboutusήessentialinformationήstatisticsήPagesή
statistics.aspx.
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Am 1λ. Januar 2ίίλ gab die εCPS-PRS bekannt, künftig unter dem σamen
PRS for εusic zu firmieren31λ. Änderungen im Hinblick auf die weiterhin eigen-
ständigen rechtlichen Strukturen der beiden Gesellschaften sind damit jedoch nicht
verbunden32ί.

Verwertungsgesellschaften in Irland im εusikurheberbereich

Die kollektive Wahrnehmung von εusikurheberrechten in Irland entspricht in ihrer
Struktur weitestgehend derjenigen in Großbritannien. Dies liegt nicht zuletzt daran,
dass die betreffenden Verwertungsgesellschaften in der Vergangenheit starke ge-
sellschaftsrechtliche Verknüpfungen zueinander aufwiesen.

IεRτ

σoch bis 1λκκ existierte keine eigene Verwertungsgesellschaft für die kollektive
Wahrnehmung von Aufführungsrechten in Irlandν dies wurde bis dahin von der
britischen PRS übernommen321. Diese gründete im Jahr 1λκκ die Irish εusic
Rights τrganisation (IεRτ) als eine einhundertprozentige Tochterorganisati-
on322. Erst seit Anfang 1λλ5 nimmt IεRτ als formal selbstständige Verwertungs-
gesellschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht sämtliche performing rights323 ihrer
εitglieder und zusätzlich die Filmherstellungsrechte der nicht verlagsgebundenen
Urheber wahr324. Dafür lässt sie sich die betreffenden Rechte ihrer εitglieder –
Komponisten, Textdichter und Verleger – vollumfänglich abtreten325.

3.

a)

31λ Im Rahmen dieser Darstellung wird die operative Allianz der beiden Verwertungsgesell-
schaften zum Zwecke der Klarheit weiterhin als εCPS-PRS bezeichnet.

32ί Vgl. MCPS-PRS, Pressemeldung vom 1λ.1.2ίίλ, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen
am 26.κ.2ίίλ)μ httpμήήprsformusic.comήaboutusήpressήlatestpressreleasesήPagesήεCPS-
PRSAlliance.aspx.

321 Vgl. Irish Competition Authority, Decision (σo. 56λ) of κ τctober 1λλλ relating to pro-
ceeding under Sec. 4 of the Competition Act, 1λλ1, S. 24ν online abrufbar unter (zuletzt
abgerufen am 15.κ.2ίίλ)μ httpsμήήwww.tca.ieήcontrolsήgetimage.ashxςimage_id=13ίλ.

322 Vgl. Monopolies And Mergers Commission, S. 54.
323 Gemäß den IεRτ Articles of Association umfasst das performing right

“the right (a) to perform a work in public, (b) to broadcast a work and to cause the work
to be transmitted to subscribers to a diffusion service.”

Ausgeschlossen ist jedoch die Wahrnehmung des sog. Großen Rechts. Vgl. zum Wahrneh-
mungsumfang die Angaben auf der Homepage der IεRτν online abrufbar unter (zuletzt
abgerufen am 15.κ.2ίίλ)μ httpμήήwww.imro.ieήmusic_makersήmembers_handbook5.shtml.

324 Vgl. Irish Competition Authority, Decision (σo. 56λ) of κ τctober 1λλλ relating to pro-
ceeding under Sec. 4 of the Competition Act, 1λλ1, S. 6.

325 Vgl. Torremans, inμ Gervais (Hrsg.), S. 252.
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εCPSI

Die εechanical Copyright Protection Society Ireland (εCPSI) ist das irische Pen-
dant zur britischen εCPS. Gegründet im Jahr 1λλ1 als einhundertprozentiges
Tochterunternehmen der εCPS326, ist sie heute als Tochtergesellschaft der εusic
Publishers Association of Ireland δtd. (εPAI) formal von εCPS unabhängig32ι.
Gleichwohl weist sie im Hinblick auf Wahrnehmungstätigkeit und -umfang große
Ähnlichkeiten mit ihrer britischen Schwestergesellschaft εCPS aufν insbesondere
tritt sie wie die εCPS nur als exklusive Vermittlerin für die δizenzvergabe von
mechanischen Vervielfältigungsrechten (einschließlich der Rechte zur τnline-
σutzung) im σamen ihrer εitglieder auf, ohne sich die Rechte selbst übertragen
zu lassen32κ.

Um den Bedürfnissen im digitalen Zeitalter gerecht zu werden, hat die IεRτ
mit Wirkung zum 1. Februar 2ίίλ die Administrierung der bei εCPSI liegenden
mechanischen Rechte übernommen. Unberührt bleiben jedoch die bestehenden
Wahrnehmungsrechtsverhältnisse zwischen der εCPSI und den ihr angeschlos-
senen Rechtsinhabern sowie die σutzungsbedingungen im Außenverhältnis32λ.

Der Vergleich zur kollektiven εusikrechtewahrnehmung in
Kontinentaleuropa

Die kollektive Wahrnehmung von εusikurheberrechten im angloamerikanischen
Raum unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Praxis der εusikverwer-
tungsgesellschaften in Kontinentaleuropa.

b)

III.

326 Zum damaligen Zeitpunkt war die rechtliche Anbindung von εCPSI an das εutterunter-
nehmen εCPS sehr engμ εCPSI konnte selbst keine eigenen εitglieder aufnehmen, son-
dern agierte vielmehr in bloßer Bevollmächtigung der britischen εCPS für das irische Ter-
ritorium. Die irischen Rechtsinhaber waren mitgliedschaftlich und wahrnehmungsrechtlich
somit ausschließlich mit der εCPS verbunden. Insoweit fungierte εCPSI vor allem als
Clearing-Stelle in Bezug auf die Verwaltung der mechanischen Rechte in Irland und regelte
die Buchhaltung der εCPS-assoziierten irischen εitglieder. Vgl. dazu Irish Competition
Authority, Decision (σo. 56λ) of κ τctober 1λλλ relating to proceeding under Sec. 4 of the
Competition Act, 1λλ1, S. 3, ι.

32ι Gesellschaftsrechtliche Verflechtungen bestehen gleichwohl weiterhin, da die britische
εusic Publishers Association (εPA) sowohl Eigentümerin der britischen εCPS ist als
auch als Gründerin und Eigentümerin der irischen εusic Publishers Association Ireland
(εPAI) die εCPSI mittelbar kontrolliert. Vgl. Irish Competition Authority, Decision
(σo. 56λ) of κ τctober 1λλλ relating to proceeding under Sec. 4 of the Competition
Act, 1λλ1, S. 25.

32κ Vgl. Torremans, inμ Gervais (Hrsg.), S. 253.
32λ Vgl. IMRO, Pressemitteilung vom 2ί.1.2ίίλ, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am

26.κ.2ίίλ)μ httpμήήwww.entertainmentarchitects.ieήσewsή2ίίλήί1ή2ίήεCPSIτutsourcesI-
rishτperationsToIεRτ.
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In den USA verwalten die Performing Rights Societies lediglich die musikali-
schen Aufführungsrechte ihrer εitglieder, nicht jedoch die mechanischen Ver-
vielfältigungsrechte33ί, was zuvorderst kartellrechtlichen Gründen geschuldet ist.
Während damit in den USA eine echte kollektive Wahrnehmung nur im Bereich
der performing rights stattfindet, werden dagegen in Kontinentaleuropa traditionell
sowohl die mechanischen als auch die Aufführungsrechte kollektiv durch Verwer-
tungsgesellschaften verwaltet. In den meisten δändern erfolgt dabei die δizenz-
vergabe beider Rechte zudem aus einer Hand331. Die kontinentaleuropäischen Ver-
wertungsgesellschaften haben dadurch insgesamt eine stärkere Stellung im εu-
sikurheberrechtssystem inne als die US-amerikanischen Performing Rights Socie-
ties, deren Tätigkeitsbereich aufgrund der strikten Trennung der Verwaltung der
Vervielfältigungs- und Aufführungsrechte von vorneherein massiv eingeschränkt
ist.

In den USA wird die gesamte Administrierung der mechanischen Rechte statt-
dessen direkt durch die Verleger abgewickelt. Hierfür unterhalten die εusikver-
lage, gefördert durch die größeren Vertragsfreiheiten, die ihnen das amerikanische
Copyright-System gewährt, mit der Harry Fox Agency eine eigene Treuhandagen-
tur, die freilich nicht die Kriterien einer echten kollektiven Rechtewahrnehmung
erfülltμ So weist sie lediglich einen geringen Grad an Kollektivierung auf, da die
Rechte nur aus Praktikabilitäts- und Kostengründen zusammen administriert wer-
den und darüber hinaus keine kollektive Preisbildung erfolgt.

Die geringere Bedeutung der US-amerikanischen Verwertungsgesellschaften
manifestiert sich noch in weiteren Bereichenμ So wird in den USA der Aufgaben-
bereich der Performing Rights Societies zusätzlich dadurch begrenzt, dass die
Wahrnehmung der gesetzlichen Zwangslizenzen und Vergütungsansprüche allein
dem Copyright τffice obliegt. Im Gegensatz dazu übernehmen in Deutschland
sowie in den meisten anderen europäischen Staaten auch die Verwertungsgesell-
schaften diese ihnen bisweilen sogar ausdrücklich gesetzlich zugewiesenen332 Auf-
gaben des Inkassos und der Verteilung der gesetzlichen Vergütungsansprüche333.

33ί δediglich die SESAC nimmt in geringem Umfang auch mechanische Rechte wahrν vgl.
dazu oben § 1ί. C. I. 2. c).

331 Die gemeinsame Vergabe von Vervielfältigungs- und Aufführungsrechten durch Verwer-
tungsgesellschaften ist in Kontinentaleuropa die Regel. Ausnahmen hiervon stellen etwa
die STEεRA und die BUεA in den σiederlanden dar, die die Rechte grundsätzlich getrennt
vergeben, aber in einer operativen Allianz zusammenarbeiten. Auch in Österreich erfolgt
die kollektive Wahrnehmung von εusikrechten getrennt (AUSTRτ εECHAσA bzw.
AKε). In Frankreich besteht eine besondere Situationμ Zwar lässt sich die SACEε sowohl
die Vervielfältigungs- als auch die Aufführungsrechte abtreten, sie bedient sich jedoch zur
Vergabe mechanischer δizenzen ihres Repertoires der SDRε.

332 Beispiele hierfür im deutschen UrhG sind §§ 2ί b Abs. 1, Abs. 2, 26 Abs. 6, 2ι Abs. 3, 4λ
Abs. 1 S. 3, 54 h Abs. 1 und § 13ι l Abs. 5 S. 3 UrhG.

333 Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 422.
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Ferner räumen die US-amerikanischen Rechtsinhaber ihre Aufführungsrechte
den Gesellschaften ASCAP, BεI und SESAC aus kartellrechtlichen Gründen –
jedenfalls für das US-Inland334 – lediglich auf nicht-exklusiver Basis ein. Dies
entspricht dem in den USA verfolgten Ansatz, den Wettbewerb auf dem εarkt der
εusikrechte zu fördern. Dieses Ziel wird nach dortiger Auffassung am ehesten
durch die nicht-ausschließliche Rechtseinräumung erreicht, um den Rechtsinha-
bern, in der Praxis meist den εusikverlagen, ein Höchstmaß an Entscheidungs-
freiheit durch die zusätzliche εöglichkeit der Vergabe von Direktlizenzen zu ge-
währen335. Dagegen werden den europäischen Verwertungsgesellschaften die be-
treffenden Rechte stets zur exklusiven Wahrnehmung eingeräumt, bisweilen wer-
den sie ihnen sogar vollumfänglich abgetreten336.

Auch im wahrnehmungsrechtlichen System Großbritanniens und Irlands haben
die εusikverlage insgesamt gesehen mehr Einflussmöglichkeiten auf die Art und
Weise der Rechtewahrnehmung als im kontinentaleuropäischen Raumμ Zwar ent-
spricht die kollektive Wahrnehmung der Aufführungsrechte durch die PRS und
IεRτ im Grundsatz derjenigen in Kontinentaleuropa. Was jedoch die Verwaltung
der mechanischen Vervielfältigungsrechte durch die εCPS bzw. εCPSI angeht,
bestehen wesentliche Unterschiedeμ τbwohl die εCPS und εCPSI nach nationa-
lem Recht Verwertungsgesellschaften im Rechtssinne darstellen33ι, sind diese τr-
ganisationen jedoch anders als im kontinentaleuropäischen Raum gänzlich in der
Hand der nationalen Verlegerverbände, die sich damit weitgehende Einflussmög-
lichkeiten auf die Wahrnehmungsmodalitäten sichern. Darüber hinaus lassen sie
sich die mechanischen Rechte auch nicht übertragen, sondern vermitteln diese le-
diglich im Auftrag und damit als verlängerter Arm der εusikverlage, die weiterhin
Inhaber dieser Rechte bleiben. Zudem belassen die εCPS und εCPSI den εu-
sikverlagen auch weitestgehend ihre Verfügungsbefugnis zur selbstständigen Ver-
waltung der mechanischen Rechte im Auslandμ Zwar agieren sie grundsätzlich auf

334 Für die Territorien außerhalb der USA unterschiedet sich der Wahrnehmungsumfang von
ASCAP, BεI und SESAC. Vgl. dazu eingehend unten § 1ί. E. III. 1.-3.

335 Vgl. Goldmann, GRUR Int. 2ίί1, 42ί, 431.
336 Die Übertragung des ausschließlichen σutzungsrechts ist der σormalfall (vgl. etwa § 1

lit. h) GEεA-Berechtigungsvertrag). Eine echte Abtretung von Urheberrechten auf die
Verwertungsgesellschaften mit vollständigem Rechtsverlust des Rechtsinhabers findet ne-
ben Großbritannien (PRS) und Irland (IεRτ) vor allem in denjenigen δändern statt, in
denen, wie etwa in Frankreich, das dualistische Urheberrechtssystem gilt. Vgl. Schmidt, inμ
Peeperkorn/van Rij/Lester/Fauldner (Hrsg.), S. 54, 55.

33ι Das britische Recht (Sec. 116(2) CDPA) legaldefinitiert Verwertungsgesellschaften (be-
zeichnet als “licensing body”) sehr weitμ

“A “licensing body” means a society or other organisation which has as its main object,
or one of its εain objects, the negotiation or granting, either as owner or prospective
owner of copyright or as agent for him, of copyright licences, and whose objects include
the granting of licences covering works of more than one author.”

Vgl. dazu Weichhaus, S. 24.
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exklusive Basis, jedoch gewähren sie den Verlagen gleichzeitig die εöglichkeit,
jederzeit und kurzfristig einzelne δänder gänzlich von der Wahrnehmung auszu-
nehmen undήoder selbst Subverlagsvereinbarungen zur eigenen Rechtevergabe ins
Ausland zu treffen. Auch dies ist den kontinentaleuropäischen εusikverlagen in
aller Regel verwehrt.

Die unterschiedliche Verwaltung der mechanischen
Vervielfältigungsrechte

Die oben dargestellten urheberrechtlichen und wahrnehmungsrechtlichen Unter-
schiede im angloamerikanischen und kontinentaleuropäischen Rechtssystem ha-
ben weitreichende Auswirkungen darauf, wie sich die Wahrnehmung der εu-
sikurheberrechte in den verschiedenen δändern in der Praxis konkret gestaltet. Im
Folgenden soll die divergierende Verwaltungspraxis bei den mechanischen Rech-
ten einerseits und den Aufführungsrechten andererseits (unten E.) jeweils getrennt
nach den hier untersuchten δändern USA, Großbritannien, Irland sowie Deutsch-
land (als Beispiel eines kontinentaleuropäischen Staates) im Einzelnen analysiert
werden. Dabei wird der Fokus insbesondere auf die zentrale Frage gerichtet, wel-
cher Rechtsinhaber – originärer Urheber oder εusikverlag – die eigentliche Kon-
trolle und Entscheidungsgewalt über die künftige Verwaltung der bei den Verwer-
tungsgesellschaften liegenden Rechte innehat. Eine nähere Betrachtung verdienen
überdies die Besonderheiten der εusikrechteadministrierung auf internationaler
Ebene.

Zunächst werden die Unterschiede bei der Verwaltung der mechanischen Ver-
vielfältigungsrechte im direkten Vergleich dargestelltμ

Kontinentaleuropa – am Beispiel Deutschlands

Der Erwerb der mechanischen Rechte

In Kontinentaleuropa räumen die originären Urheber – Komponisten, Textdichter
und Bearbeiter – auf Grundlage des Wahrnehmungsvertrags ihre mechanischen
Rechte (einschließlich der entsprechenden Rechte zur τnline-σutzung) direkt und
exklusiv den Verwertungsgesellschaften, wie etwa der GEεA, ein33κ. Dies betrifft
nicht nur die zum Zeitpunkt des Abschlusses der εitgliedschaft bereits bestehen-
den Werke. Die Wahrnehmungsverträge der kontinentaleuropäischen Verwer-

D.

I.

1.

33κ Vgl. dazu bereits oben § 2. D. I.
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